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Ergänzende Versicherungsbedingungen 

 
1. Allgemein 

Die Cyber-Rechtsschutz-Versicherung 
kann optional als Zusatzversicherung 
zur Hauptversicherung Kindervorsorge 
KIDS abgeschlossen werden. 

2. Leistungsträger 

Der Rechtsschutz wird von der Fortu-
na Rechtsschutz-Versicherungs-
Gesellschaft AG (Fortuna) mit Sitz in 
Adliswil erbracht. 

3. Versicherte Personen 

Die Leistungen des Rechtsschutzes 
von Fortuna gelten für die versicherten 
Personen gemäss Vereinbarung der 
Hauptversicherung Kindervorsorge 
KIDS. 

4. Örtlicher Geltungsbereich 

Der Versicherungsschutz gilt weltweit 
(ausgenommen USA und Kanada), 
sofern ein rechtsstaatliches Verfahren 
garantiert und das Urteil im entspre-
chenden Land vollstreckbar ist. 
 

5. Zeitlicher Geltungsbereich 

Versicherungsschutz besteht für 
Rechtsfälle, die während der Versiche-
rungsdauer der Hauptversicherung 
Kindervorsorge KIDS eintreten und 
Fortuna innerhalb dieses Zeitraums 
gemeldet werden.  
 
Keine Versicherungsdeckung besteht 
für Rechtsfälle, die vor dem Inkrafttre-
ten der Police entstanden sind, be-
kannt waren oder hätten bekannt sein 
können. 

6. Deckungssumme 

Fortuna erbringt in einem gedeckten 
Rechtsfall Leistungen bis zu einem 
Gesamtbetrag von maximal 
CHF 10ʼ000.– pro Rechtsfall. 

7. Versicherte Leistungen 

Im Rahmen der jeweiligen Deckungs-
summe übernimmt Fortuna folgende 
Leistungen:  

a) Bearbeitung eines Rechtsfalles und 

Vertretung der versicherten Person 

durch den internen Rechtsdienst. 

b) Kosten eines Rechtsanwaltes bzw. 

eines Rechtsvertreters. 

c) Gerichts- und sonstige Verfahrens-

kosten.  

d) Prozessentschädigung an die Ge-

genpartei. 

e) Kosten für Expertisen, die von For-

tuna oder von Gerichten angeordnet 

werden. 

f) Kosten für ein Mediationsverfahren 

in der Schweiz. 

g) Inkassokosten von Beträgen, die der 

versicherten Person in einem ge-

deckten und von Fortuna bearbeite-

ten Rechtsfall gerichtlich oder durch 

Vergleich zugesprochen wurden. 

Diese Kosten werden höchstens bis 

zur Erlangung eines Pfändungsver-

lustscheines oder bis zur Konkur-

sandrohung durch das Konkursamt 

gedeckt.  

h) Eine erste telefonische Rechtsaus-

kunft in den versicherten Rechtsge-

bieten durch den internen Rechts-

dienst von Fortuna. 

8. Leistungseinschränkungen 

Nicht übernommen werden von Fortu-
na: 

a) Gegen die versicherte Person aus-

gesprochene Bussen, Konventional-

strafen und andere Leistungen mit 

Strafcharakter. 
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b) Schadenersatzleistungen irgend-

welcher Art. 

c) Kosten, zu deren Übernahme ein 

anderer verpflichtet wäre, wenn die-

se Rechtsschutzversicherung nicht 

bestehen würde. 

d) Geltend machen von Forderungen, 

die an die versicherte Person abge-

treten wurden oder übergegangen 

sind. 

9. Deckungsbereich 

Versichert ist die Wahrnehmung der 
rechtlichen Interessen in folgenden 
Rechtsgebieten: 
 

a) Cyber-Crime 

Einreichen von Strafanzeige und 
Geltend machen von Schadener-
satzansprüchen bei folgenden ge-
gen die versicherte Person gerich-
teten Handlungen im Internet: 

 missbräuchliche Verwendung 
persönlicher Authentifizierun-
gen (z.B. Identifizierungs-
codes) mit betrügerischer Ab-
sicht durch eine Drittperson. 

 missbräuchliche Verwendung 
von Kreditkartendaten für den 
Bezug von Waren und Dienst-
leistungen. 
 

b) Cyber-Mobbing 

Verletzung der Persönlichkeit der 

versicherten Person durch Beleidi-

gung, üble Nachrede und Verleum-

dung, die mittels elektronischer 

Medien begangen werden und für 

Dritte erkennbar sind: 

 Aufforderung unter Androhung 
rechtlicher Konsequenzen, 
persönlichkeitsverletzende 
Angriffe zu unterlassen. 

 Einreichen von Strafanzeige 

bei strafrechtlich relevanten 

Tatbeständen gegenüber dem 

Angreifer sowie Geltendma-

chen von allfälligen Schaden-

ersatzansprüchen gegenüber 

haftpflichtigen Dritten. 

 Löschungs- oder Änderungs-
auftrag bei persönlichkeitsver-
letzenden Einträgen. Hierzu 
kann Fortuna einen externen 
Dienstleister beauftragen. 
 

c) Internet-Vertragsrecht 

Versichert ist die Wahrnehmung 
der rechtlichen Interessen bei 
Streitigkeiten aus einem Kauf-  

oder Verkaufsvertrag, der im In-
ternet abgeschlossen wurde.  

10. Deckungseinschränkungen 

Nicht versichert ist die Wahrnehmung 
der rechtlichen Interessen in folgen-
den Bereichen: 

a) Angelegenheiten, die nicht im De-

ckungsbereich der Cyber-

Rechtsschutz-Versicherung aufge-

führt sind. 

b) Streitigkeiten gegen Generali, For-

tuna, deren Mitarbeitende sowie mit 

der Interessenwahrung der versi-

cherten Person Beauftragte. 

c) Streitigkeiten im Zusammenhang 

mit Cyber-Angriffen mit Viren, Tro-

janern und anderen Schädlingen. 

d) Streitigkeiten im Zusammenhang 

mit haupt- oder nebensächlicher 

selbständiger Berufs- oder Er-

werbstätigkeit. 

e) Streitigkeiten im Zusammenhang 

mit Verträgen, welche Immobilien 

(inkl. Stockwerkeigentum) oder de-

ren Nutzung, Grundbesitz oder 

Grundpfand zum Inhalt haben. 

f) Streitigkeiten im Zusammenhang 

mit Rechtsgeschäften aus dem Fi-

nanzbereich (insbesondere Bank-, 

Börsen-, Termin-, Finanz-, Anlage- 

und Spekulationsgeschäfte), mit der 

Anlage und Verwaltung von Ver-

mögenswerten, mit der Beteiligung 

an Unternehmen sowie im Zusam-

menhang mit Kunstgegenständen.  

g) Streitigkeiten die unter das Schuld-

betreibungs- und Konkursrecht 

(SchKG) fallen oder sich aus rei-

nem Inkasso von Forderungen er-

geben. 

h) Streitigkeiten aus Rechtsgeschäften 

über motorisierte Verkehrsmittel. 

i) Streitigkeiten im Zusammenhang 

mit einem der versicherten Person 

vorsätzlich begangenen Verbre-

chen, Vergehen, einer Übertretung 

oder dem Versuch dazu. 

j) Streitigkeiten unter Familienange-

hörigen sowie Personen, die unter 

derselben Police versichert sind. 

k) Rechtsfälle betreffend Abwehr von 

ausservertraglichen Schadener-

satzansprüchen Dritter. 

l) Verfahren vor Schiedsgerichten 

sowie Verfahren vor internationalen 

oder supranationalen Gerichtsin-

stanzen. 

m) Streitigkeiten im Zusammenhang 

mit Kriegen, kriegsähnlichen oder 

terroristischen Ereignissen, Neutra-

litätsverletzungen, Aufruhr, Streik 

sowie Unruhen aller Art. 

11. Prozessauskauf 

Fortuna hat das Recht, anstelle der 
Kostenübernahme das wirtschaftliche 
Interesse der versicherten Person 
durch einen Prozessauskauf abzugel-
ten und sich dadurch von der Leis-
tungspflicht zu befreien. Ausgangs-
punkt ist der materielle Streitwert unter 
Berücksichtigung des Prozess- und 
Inkassorisikos. 

12. Vorgehen im Schadenfall 

a) Anmeldung und Abwicklung 

 Jedes Ereignis, für das eine 

Leistung von Fortuna in An-

spruch genommen werden soll, 

ist Fortuna durch die versicherte 

Person unverzüglich schriftlich 

zu melden. 

 Nach Anmeldung eines Scha-

denfalls bespricht Fortuna mit 

der versicherten Person das 

weitere Vorgehen. Fortuna kann 

die Leistung durch den internen 

Rechtsdienst erbringen oder ei-

nen externen Dienstleister damit 

beauftragen. 

 Die versicherte Person hat For-

tuna und dem beauftragten Ver-

treter sämtliche fallrelevanten 

Unterlagen und Informationen 

vollständig und wahrheitsgetreu 

zu übermitteln, Beweisgegen-

stände unverzüglich auszuhän-

digen und die notwendigen 

Vollmachten zu erteilen. Fortu-

na kann der versicherten Per-

son hierfür eine Frist von 10 

Tagen ansetzen.  

 Vergleiche, die Verpflichtungen 

zulasten von Fortuna beinhal-

ten, dürfen von der versicherten 

Person oder deren Rechtsver-

treter nur mit schriftlicher Zu-

stimmung von Fortuna abge-

schlossen werden. 

 Prozess- oder Parteientschädi-

gungen, welche der versicher-

ten Person gerichtlich oder aus-

sergerichtlich zugesprochen 

werden, sind Fortuna bis zur 

Höhe aller von ihr erbrachten 

Leistungen zurückzuerstatten. 
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b) Anwaltswahl 

 Fortuna ist allein berechtigt, 

Mandate an Rechtsvertreter zu 

erteilen. Die versicherte Person 

verpflichtet sich, selbst keinen 

Rechtsvertreter zu beauftragen, 

keine juristischen Schritte einzu-

leiten, Einsprachen einzulegen 

oder andere Rechtsmittel zu er-

greifen, bevor Fortuna hierzu 

schriftlich ihr Einverständnis er-

teilt hat.  

 Bei Gerichts- und Verwaltungs-

verfahren, für welches das An-

waltsmonopol gilt oder wenn In-

teressenkollisionen den Beizug 

eines Anwalts notwendig ma-

chen, kann die versicherte Per-

son im Einvernehmen mit For-

tuna einen Rechtsvertreter frei 

wählen. Dieser muss die Quali-

fikation des auf das Verfahren 

anwendbaren Rechts erfüllen 

und seinen Geschäftssitz im 

Bezirk der für das Gerichts-  

oder Verwaltungsverfahren zu-

ständigen Behörde haben. 

Lehnt Fortuna die gewählte Ver-

tretung ab, kann die versicherte 

Person drei andere, voneinan-

der unabhängige Rechtsvertre-

ter vorschlagen, wovon Fortuna 

einen wählen muss.  

 Die versicherte Person entbin-

det den beauftragten Rechtsver-

treter vom Berufsgeheimnis ge-

genüber Fortuna und ermächtigt 

ihn, alle fallrelevanten Unterla-

gen und Informationen an For-

tuna zu übermitteln. 

 Fortuna kann eine Kostengut-

sprache befristen, mit Auflagen 

oder Bedingungen versehen 

sowie auf einzelne Rechtsange-

legenheiten oder Verfahrensab-

schnitte beschränken.  

 

c) Meinungsverschiedenheiten 

 Treten Meinungsverschieden-

heiten über die Erledigung eines 

Rechtsfalles auf oder lehnt For-

tuna eine Leistung für eine 

Massnahme wegen Aussichts-

losigkeit ab, hat Fortuna die von 

ihr vorgeschlagene Lösung 

schriftlich zu begründen und die 

versicherte Person auf die Mög-

lichkeit des Verfahrens bei Mei-

nungsverschiedenheiten hinzu-

weisen. Die Wahrung von 

Rechtsmittel-, Verwirkungs- und 

Verjährungsfristen obliegt in 

diesem Fall der versicherten 

Person. 

 Ist die versicherte Person mit 

der von Fortuna vorgeschlage-

nen Lösung nicht einverstan-

den, kann sie innerhalb von 90 

Tagen ab Zustellung der Ableh-

nung die Angelegenheit einem 

schweizerischen, fachlich ge-

eigneten Anwalt oder 

Rechtsprofessor als Einzel-

schiedsrichter zur Beurteilung 

vorlegen. Der Einzelschiedsrich-

ter wird von der versicherten 

Person und Fortuna gemeinsam 

bestimmt und entscheidet auf-

grund eines einfachen Schrif-

tenwechsels. Er verlangt von 

beiden Seiten je einen Kosten-

vorschuss in der Höhe der vol-

len mutmasslichen Verfahrens-

kosten. Verlangt die versicherte 

Person nicht innerhalb von 90 

Tagen nach Zustellung der Ab-

lehnung ein solches Schieds-

verfahren, gilt dies als Verzicht. 

Im Übrigen kommen die Best-

immungen der Schweizerischen 

Zivilprozessordnung (ZPO) zur 

Anwendung. 

 Leitet die versicherte Person 

nach Ablehnung der Leistung 

durch Fortuna einen Prozess 

auf eigene Kosten ein und er-

langt ein günstigeres Urteil als 

die von Fortuna schriftlich be-

gründete Lösung oder als das 

Ergebnis des Schiedsverfah-

rens, übernimmt Fortuna die 

dadurch entstandenen notwen-

digen Kosten bis zum Höchst-

betrag der Garantiesumme. 

13. Allgemeine Bestimmungen 

a) Beginn und Dauer der Versicherung 

 Beginn und Ende der Cyber-

Rechtsschutz-Versicherung 

gehen aus der Police hervor. 

Ohne vorzeitige Kündigung 

erlischt die Zusatzversiche-

rung mit Ablauf der vereinbar-

ten Versicherungsdauer. Glei-

ches gilt wenn die Hauptversi-

cherung in eine prämienfreie 

Versicherung umgewandelt 

wird oder vor dem vereinbar-

ten Ablauf ausser Kraft tritt. 

 

b) Ablehnung und Kürzung von Leis-

tungen  

 Kommt die versicherte Person 

ihrer gesetzlichen oder den in 

diesen ergänzenden Versiche-

rungsbedingungen vereinbarten 

Obliegenheiten nicht nach, so 

kann Fortuna die Leistungen 

kürzen oder ablehnen. 

 

c) Weitere Bestimmungen 

 Bezüglich Vertragsgrundlagen, 

Prämien, Datenbearbeitung und 

Anzeige- oder Auskunftspflicht 

sowie Gerichtsstand und an-

wendbares Recht gelten ergän-

zend die Bestimmungen der 

Hauptversicherung Kindervor-

sorge KIDS.

 


